
Weitere Informationen:

BGV A 1 „Grundsätze der Prävention“
BGR A 1 „Grundsätze der Prävention“
BGV A 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit“
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
BGI/GUV-I 5080
www.bgbau.de/d/ams_bau
„Chefsache“ Abr.Nr. 610
„Der Sicherheitsbeauftragte“ Abr.Nr. 619

AMS BAU

● Mit AMS BAU wird Betrieben
der systematische Aufbau einer
betrieblichen Arbeitsschutzorga-
nisation ermöglicht. 
● Das branchenspezifische Kon-
zept basiert auf dem Nationalen
Leitfaden für Arbeitsschutz -
managementsysteme (NLF).
● AMS BAU umfasst einen Fra-
gebogen zur Bestandsaufnahme,
eine Handlungsanleitung mit 
11 Arbeitsschritten sowie Hand-
lungshilfen (Dokumente) zur 
Umsetzung.
● Auf Wunsch des Unterneh-
mers bietet die BG BAU kosten-
freie Unterstützung an in Form
von
– Beratung bei der Einführung,
– Begutachtung des 

Systems. 

1) Betriebsärztliche Betreuung in allen Unternehmen ab 1 Beschäftigten
Wahlmöglichkeit:
a) Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD) der BG BAU
b) im Betrieb angestellter Betriebsarzt 
c) extern beauftragter Betriebsarzt

2) Sicherheitstechnische Betreuung in allen Unternehmen ab 1 Beschäftigten 
Wahlmöglichkeit:
a) Sicherheitstechnischer Dienst (STD) der BG BAU
b) im Betrieb bestelle Fachkraft für Arbeitssicherheit
c) extern beauftragte Fachkraft für Arbeitssicherheit

Bei weniger als 11 Beschäftigten bzw. weniger als 51 Beschäftigten sind abweichende
Regelungen möglich, z.B. Betreuung durch Kompetenzzentrum bzw. Teilnahme an alterna-
tiver Betreuungsform.

3) Sicherheitsbeauftragte erforderlich entsprechend der Anzahl der Versicherten
bei 21– 100 Versicherten = 1

101– 200 Versicherten = 2
201– 350 Versicherten = 3
351– 500 Versicherten = 4
501– 750 Versicherten = 5
751–1000 Versicherten = 6
>1000 Versicherten = 7
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Organisation 
des betrieblichen 
Arbeits  schutzes

Betriebsarzt1)

● beraten den Unternehmer hinsicht-
lich der arbeitsmedizinischen
Aspekte von Anlagen und Einrich-
tungen, Arbeitsmitteln, -stoffen,
-verfahren, Körperschutzmitteln,
Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen,
Arbeitsplatzwechsel und Beschäf-
tigung Behinderter sowie Fragen
der Psychologie, Physiologie, Ergo-
nomie, Hygiene, Arbeitsrhythmus,
Arbeitszeit, Organisation der Ersten
Hilfe und bei der Durch führung der
Gefährdungsbeurteilung,

● untersuchen, beurteilen und 
bera ten die Arbeitnehmer,

● erfassen und werten die Unter  -
suchungsergebnisse aus,

● achten bei Arbeitsstättenbegehun-
gen auf die Einhaltung des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit2)

● beraten den Unternehmer u.a. in
sicherheitstechnischen Fragen zu
Anlagen und Einrichtungen,
Arbeitsmitteln, -stoffen und -verfah-
ren, Körperschutzmitteln, Arbeits-
plätzen und Arbeitsabläufen und
bei der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung,

● überprüfen Anlagen und Arbeits-
mittel,

● beobachten die Durchführung 
des Arbeitsschutzes und der Unfall -
verhütung, teilen Maßnahmen zur
Beseitigung von Mängeln mit und
untersuchen Ursachen von 
Unfällen,

● informieren die Beschäftigten über
Unfall- und Gesundheitsgefahren
und wirken auf sicheres Verhalten
aller im Betrieb Beschäftigten hin.

Betriebsratsmitglieder
● achten auf Einhaltung der zum

Schutz der Mitarbeiter erlassenen
Arbeitsschutzbestimmungen und
UVVen,

● beteiligen sich an Betriebs-
besichtigungen und Unfallunter-
suchungen,

● nehmen an Sitzungen des Arbeits -
schutzausschusses teil.

Aufsichtführende
sind in den Bereichen zuständig für
● Einsatz der Mitarbeiter,
● Durchführung von
– Einzelmaßnahmen zur Sicherheit,
– Aufsicht und Kontrollen,
● Motivation zur Sicherheit,
● Gefahrenabwehr im Einzelfall.

Sicherheitsbeauftragte3)

unterstützen  

● die unmittelbaren Vorgesetzten und
die Mitarbeiter in allen Fragen des
Arbeitsschutzes,

● sie kontrollieren regelmäßig den
Arbeitsbereich und motivieren die
Arbeitskollegen.

➭

Mitarbeiter
haben  

● Vorschriften und Anweisungen zu
beachten,

● persönliche Schutzausrüstungen
zu benutzen,

● Mängel zu beseitigen, sofern
dieses nicht möglich ist, diese zu
melden.

Unternehmer
sind zuständig insbesondere für die
Organisation der Arbeitssicherheit
und der Ersten Hilfe:
● Durchführung der Gefährdungs-

beurteilung,
● Beschaffung der Sicherheits-

einrichtungen,
● Auswahl der Mitarbeiter,
● Abgrenzung der Verantwortungs-

bereiche,
● Übertragung von Unternehmer-

pflichten,
● Bestellung von Fachkräften für

Arbeitssicherheit, Sicherheitsbe-
auftragten und Ersthelfern,

● Bildung eines Arbeitsschutz-
ausschusses,

● Unterweisung der Versicherten,
● Überwachung aller sicherheits-

technischen und arbeitsmedizini-
schen Maßnahmen,

● Koordinierung von Arbeiten.
● Berücksichtigung SIGE-Plan und

Hinweise des Koordinators nach
Baustellenverordnung

Stabs-
verantwortung

Stabs-
verantwortung

Linien-
verantwortung


